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A) Planzeichen für die Festsetzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen für Garagen und Carports

Baugrenze mit Beurteilungsspiegeln größer als 49 dB(A) nachtsüber und/oder
59 dB(A) tagsüber (siehe Festsetzung 7)

B) Planzeichen für die Hinweise
Bestehendes Hauptgebäude

Bestehendes Nebengebäude

Bestehende Grundstückgrenze

Bestehende Flurnummer (z.B. 272/2)

ursprüngliche Grenze des Bebauungsplanes Nr.42  "Prutting, Alte Edlinger Straße"

Gebäudeabbruch

Maßzahl in Metern (z.B. 3,0 m)

25

272/2

3,0

1. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN NR. 42
„PRUTTING, ALTE EDLINGER STRAßE“

GEMEINDE PRUTTING - LANDKREIS ROSENHEIM

Gemeinde Prutting
Landkreis Rosenheim

1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 42

„Prutting, Alte Edlinger Straße“

im beschleunigten Verfahren nach
§13a BauGB

LAGEPLAN M=1:1.000
Fassung: 28.07.2023

Planung:

...................................................
Datum, Unterschrift

Sonntagshornstraße 19
83278 Traunstein
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2. Maß der baulichen Nutzung
2.1. Grundflächenzahl (GRZ)

Zulässig ist eine GRZ I von max. 0,3. Durch Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 der
BauNVO (z.B. Zufahrten, Garagen und Gewächs- und Gartenhäuser) ist eine
Überschreitung der zulässigen Grundfläche bis zu einer GRZ II von max. 0,5 zulässig.

3. Baugestaltung
3.2. Dächer

Die Hauptgebäude sind so anzuordnen, dass der First über die längere Gebäudeseite
verläuft. Für Flurnummer 272/2 ist abweichend davon eine Firsrichtung parallel zur
kürzeren Gebäudeseite zugelassen. Es sind nur Satteldächer mit mittigem.
höhengleichem und waagrechtem über den Baukörper verlaufendem First zulässig. Für
die Flurnummer 272/2 ist abweichend davon ein Krüppelwalmdach mit einer
maximalen Dachneigung von 45° zulässig. Einzelne Dachflächen sind rechteckig zu
erstellen 8ausgenommen davon ist der Dachanschluss von genehmigten
Schleppdachgauben, Standgauben und Quergiebeln). Schräge Ortgänge sowie
geneigte Traufen oder Sonderdachformen sind unzulässig. Die Dachneigung für
Hauptgebäude ist mit 18° bis 28° zu wählen. An den Traufstreifen der Gebäude ist ein
Dachüberstand von min. 0,80 m und max. 1,5 m auszuführen, an den Giebelseiten
min. 0,80 m und max. 2,00m.
Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3,00 m
sowie Hauseingangsüberdachungen dürfen mit einem Pultdach ab einer Dachneigung
von 5° errichtet werden.
Dacheinschnitte (negative Dachgauben) sind unzulässig. Schleppdachgauben,
Standgauben und Quergiebel werden bis max. 1/3 der Gebäudelänge zugelassen. Als
Dacheindeckungen bei Haupt- und Nebengebäuden sind nur Dachsteine und
Dachziegel in roter, anthraziter, brauner Farbe oder vergleichbare Dacheindeckungen
zulässig.
Dachmontierte Anlagen (z.B. Solaranlagen, Photovoltaikanlagen) dürfen nicht über den
First bzw. über die Ortgänge hinausragen.

4. Art der baulichen Nutzung
4.1 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen

Für Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen im Sinne des §
14 BauNVO (z.B Gewächs-, Garten- und Gerätehäuser, Abstellschuppen) ist sowohl
ein Pultdach, als auch ein Satteldach mit einer Dachneigung ab 10° bis 28° zulässig.

9. Örtliche Bauvorschriften
Die folgenden Örtlichen Satzungen:

- die Abstandsflächensatzung
- die Werbeanlagensatzung
- die Einfriedungssatzung
- die Stellplatzsatzung

sind einzuhalten.

Ansonsten bleiben die bisherigen Festsetzungen des rechtskräftigen
Bebauungsplanes bestehen.

E) Verfahrensvermerke
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.09.2022 gemäß

§ 13 a Abs. 4 und 3 Satz 2 (Baugesetzbuch) BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 42 „Prutting, Alte Edlinger Straße“
beschlossen.

  Der Änderungsbeschluss wurde am … ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom … samt Begründung in der
Fassung vom … wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 13 a Abs. 4 und 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB und §
4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom … bis … beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom … samt Begründung in der
Fassung vom … wurde gemäß § 13 a Abs. 4 und 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom … bis … öffentlich
ausgelegt.

4. Die Gemeinde Prutting hat mit Beschluss des Gemeinderats vom … den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom … mit der Begründung in
der Fassung vom … als Satzung beschlossen.

Gemeinde Prutting, den ....................

................................................................................
Johannes Thusbaß, Erster Bürgermeister

5. Ausgefertigt

Gemeinde Prutting, den ....................

................................................................................
Johannes Thusbaß, Erster Bürgermeister

6. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ...................... gemäß § 10
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.

Gemeinde Prutting, den ....................

................................................................................
Johannes Thusbaß, Erster Bürgermeister

D. Textliche Hinweise
Die Hinweise des rechtskräftigen Bebauungsplanes bleiben bestehen.

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, erlässt aufgrund § 2 Abs.1 sowie

§§ 8, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung
(BauNVO), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als Satzung.

(Siegel)

(Siegel)

(Siegel)C. Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

Das Bauland ist als allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 der BauNVO
festgesetzt.
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